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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1;

EStG 1988 §20 Abs1 Z2 lita;

EStG 1988 §4 Abs4;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 94/13/0142 E 15. November 1995 VwSlg 7046 F/1995 RS 1 (hier nur zweiter Satz)

Stammrechtssatz

Gerade bei Aufwendungen, die auch in den Kreis der privaten Lebensführung fallen können, muß ein strenger

Maßstab angelegt und eine genaue Unterscheidung vorgenommen werden (Hinweis E 18.3.1992, 91/14/0171). Soweit

sich Aufwendungen für die Lebensführung und Aufwendungen beru@icher Natur nicht einwandfrei trennen lassen, ist

entsprechend dem "Aufteilungsverbot" der gesamte Betrag nicht abzugsfähig (Hinweis Quantschnigg/Schuch,

Einkommensteuer-Handbuch, Tz 9 ff zu § 20).
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